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ANHANG III 
Datenblatt

1. Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Staubsaugers sind in nachstehender 
Reihenfolge aufzuführen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt 
bereitgestellte Unterlagen aufzunehmen: 

(a) Name oder Warenzeichen des Lieferanten; 

(b) Modellkennung des Lieferanten, d. h. der üblicherweise alphanumerische 
Code, der ein bestimmtes Staubsaugermodell von anderen Modellen mit dem 
gleichen Warenzeichen oder mit dem gleichen Lieferantennamen 
unterscheidet; 

(c) die Energieeffizienzklasse, ermittelt gemäß Anhang I; 

(d) der jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf eine Dezimalstelle auf- oder 
abgerundet, gemäß Anhang VI; dieser ist wie folgt anzugeben: „Indikativer 
jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 
50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt 
davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.“; 

(e) bei Universalstaubsaugern und Teppichstaubsaugern die 
Teppichreinigungsklasse, ermittelt gemäß Anhang I; bei 
Hartbodenstaubsaugern die Angabe „mitgelieferte Düse nicht für den Gebrauch 
auf Teppichen geeignet“; 

(f) bei Universalstaubsaugern und Hartbodenstaubsaugern die 
Hartbodenreinigungsklasse, ermittelt gemäß Anhang I; bei 
Teppichstaubsaugern die Angabe „mitgelieferte Düse nicht für den Gebrauch 
auf harten Böden geeignet“; 

(g) die Staubemissionsklasse, ermittelt gemäß Anhang I;  

(h) der Schallleistungspegel gemäß Anhang VI; 

(i) die Nennleistungsaufnahme gemäß Anhang VI; 

(j) sofern für den Staubsauger ein EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde, kann dies mit angegeben werden. 

2. Ein Datenblatt kann eine Reihe von Staubsaugermodellen desselben Lieferanten 
abdecken.

3. Die Angaben auf dem Datenblatt können in Form einer Kopie des Etiketts in Farbe 
oder Schwarz/Weiß erfolgen. In diesem Fall sind die unter Nummer 1 aufgeführten 
Angaben, die nicht bereits auf dem Etikett vorhanden sind, ebenfalls aufzuführen. 




